Notwendige Voraussetzungen  zur Begründung des Tatbestandes nach § 13b UStG



Prüfungsschema zur Erfüllung der Tatbestände






§ 13b UStG







        Leistungsgeber 

                        ist ein im




 
       




Unternehmer



 Unternehmer ist wer eine

· gewerbliche oder berufliche Tätigkeit

· selbständig

· nachhaltig

· auf eigenen Namen

· gegen Entgelt

ausübt



  § 2 Abs. 1 UStG



















   


  













           







Leistungsgeber


ist ein im





Ausland ansässiger                                    =  weder im Inland noch auf der Insel Helgoland ansässig








Unternehmer           





Sitz des Unternehmers                     zum Zeitpunkt der Leistungserbringung 





Inland                                     Nachweis durch inländisches Finanzamt 





Keine Anwendung                                      § 13b UStG





Ausland                                





Ort                                      der Leistungserbringung





Inland





Ausland





§ 13b UStG





Keine Anwendung      § 13b UStG 





Ja





Nein





Keine Anwendung                                      § 13b UStG








